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Steuerplan 2020 

Gestützt auf den Voranschlag 2020 der Erfolgsrechnung und der Investitions-
rechnung empfiehlt Ihnen der Gemeinderat, den Steuerfuss von 3,7 Einheiten 
beizubehalten. 

Der Gemeinderat dankt den Steuerpflichtigen für die pünktliche Entrichtung der 
Steuern. 

Entwicklung des Steuerfusses in den letzten Jahren: 

1982: 5,0 Einheiten 
1983–1984: 4,8 Einheiten 
1985–1989: 4,6 Einheiten 
1990: 4,0 Einheiten 
1991–1997: 4,6 Einheiten 
1998–2002: 4,8 Einheiten (davon 0,2 Einheiten Investitionssteuer) 
2003–2004: 4,6 Einheiten 
2005–2006: 4,4 Einheiten 
2007 4,2 Einheiten 
2008 4,1 Einheiten 
2009–2012 3,9 Einheiten 
2013–2018 3,8 Einheiten 
2019 3,7 Einheiten 
2020 3,7 Einheiten 

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Lutzenberg hat an seiner Sitzung vom 23. September 2019 den
Voranschlag mit dem Steuerplan 2020 beraten und einstimmig genehmigt.

Er beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag mit Steuerplan zu prüfen und
empfiehlt ihnen, dem Voranschlag 2020 zuzustimmen.

Lutzenberg, 23. September 2019

Gemeinderat Lutzenberg

Werner Meier Janice Mattarel
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin
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Anhang zum Voranschlag 2020

Die Rechnung und der Voranschlag wurden in Übereinstimmung mit den jeweils
geltenden Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes vom 4. Juni
2012 erstellt. Dieses beruht auf den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodells (HRM2) der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die
Empfehlungen von HRM2 sind in der Rechnung und im Voranschlag ohne Abwei-
chungen umgesetzt.

Im Anhang zum Voranschlag 2020 präsentiert Ihnen der Gemeinderat Lutzenberg
die funktionale Gliederung des Voranschlags zur Erfolgsrechnung und der Investi-
tionsrechnung.

Die funktionale Gliederung bildet die Erfolgsrechnung der Gemeinde Lutzenberg
in gewohnter Form ab. Gleichzeitig erläutert der Gemeinderat die verschiedenen
Budgetposten nochmals in einem kurzen Bericht. Die Investitionsrechnung in der
funktionalen Gliederung gibt detailliert Auskunft über die geplanten Investitionen
pro Bereich.

Der Finanzplan über die Jahre 2021 – 2025, gibt in der Artengliederung Auskunft
über die finanzpolitischen Entwicklungen der Gemeinde Lutzenberg.

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Elemente des Voranschlags
Die folgenden Elemente bilden integrierende Teile des Voranschlags: Erfolgsrechnung,
Investitionsrechnung und Anhang.

Die Erfolgsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres aus.
Sie wird zweistufig erstellt. In der ersten Stufe sind die mit der ordentlichen Tätigkeit
zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen im Vergleich mit den budgetierten
Beträgen dargestellt; der Saldo dieser Stufe gibt das effektive Ergebnis wieder. Die
zweite Stufe enthält die ausserordentlichen Erfolge sowie Bildungen und Auflösungen
von Reservepositionen.

In der Investitionsrechnung werden die kreditpflichten Ausgaben für Investitionen in
das Verwaltungsvermögen und die mit solchen Investitionen zusammen hängenden
Einnahmen ausgewiesen und den im Budget dafür gesprochenen Krediten gegenüber-
gestellt.

Im Anhang sind diejenigen zusätzlichen Informationen offengelegt, die für das grund-
sätzliche Verständnis der Rechnung und den verlässlichen Überblick über die finanziel-
le Lage und Entwicklung notwendig sind.

Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

A) Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze
Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, wenn sie einen künftigen
wirtschaftlichen Nutzen generieren oder sie unmittelbar zur Erfüllung einer öffentli-
chen Aufgabe genutzt werden und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz sind Verpflichtungen aufgrund eines Ereig-
nisses mit Ursprung in der Vergangenheit, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss
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gerechnet werden muss und deren Betrag zuverlässig ermittelt werden kann. Wenn 
der Zeitpunkt der Erfüllung und die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicher-
heiten behaftet sind, wird eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückstellung gebildet. 
 
Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Periode. Alle 
Erträge werden in einer Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Ertrag gilt als realisiert, 
wenn in der betreffenden Periode ein Zufluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem 
Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Als Aufwand gilt der gesamte Wertverzehr innerhalb einer bestimmten Periode. Alle 
Aufwände werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Aufwand gilt als ein-
getreten, wenn in der betreffenden Periode ein Abfluss an wirtschaftlichem oder öf-
fentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann. 
 
 
B) Allgemeine Bewertungsgrundsätze 
Es gilt für alle Positionen der Grundsatz der Einzelbewertung. 
 
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten. Die Ent-
wertung durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen über 
die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Nachhaltigen Wertminderungen 
bzw. Wertaufholungen wird durch entsprechende Wertkorrekturen auf den jeweiligen 
Nutzungswert Rechnung getragen, sobald eine solche Wertminderung absehbar ist. 
Für nicht budgetierte notwendige Wertkorrekturen sind Kreditüberschreitungen mög-
lich; sie werden mit der Abnahme der Rechnung genehmigt. 
 
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Ver-
kehrswerte werden nicht linear abgeschrieben, sondern periodisch an neue Gegeben-
heiten angepasst. Eine Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere vorge-
nommen, wenn sich die Marktverhältnisse massgebend verändern. 
 
Finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert. 

C) Kurzfristige Finanzanlagen 
Die Wertschriften sind zum Kurswert auf Ende Jahr bewertet. 
 
 
D) Anlagen des Finanzvermögens 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind mit dem amtlichen Verkehrswert in der 
Bilanz enthalten. Dieser wird periodisch, mindestens alle fünf Jahre, an neue Marktge-
gebenheiten angepasst. Bewertungsänderungen werden in der Neubewertungsreserve 
im Eigenkapital gutgeschrieben bzw. belastet. 
 
 
E) Sachanlagen des Verwaltungsvermögens 
Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden zu den Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten bewertet. Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 50'000.00; Anschaffun-
gen unter diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr über die Erfolgsrechnung belas-
tet. 
 
Die Anlagen werden ab Nutzungsbeginn über die gesamte Nutzungsdauer linear abge-
schrieben. Es gelten die folgenden Nutzungsdauern: 
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Anlagekategorie Nutzungsdauer  Eff. Abschreibungssatz 
 in Jahren gem. GR v. 02.07.2012 
 
Grundstücke, unüberbaut keine Abschreibung 0 % 
Gebäude, Hochbauten 25 Jahre 4 % 
Strassen 50 Jahre 2 % 
Kanalbauten 60 Jahre  1,66 % 
Brücken 60 Jahre  1,66 % 
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5 Jahre  20 % 
Abwasseranlagen 15 Jahre  6,5 % 
Abfallanlagen 40 Jahre  2,5 % 
Immaterielle Anlagen 5 Jahre  20 % 
Informatik, Hardware 3 Jahre  33,3 % 
Informatik, Software 3 Jahre  33,3 % 
 
Wird eine Anschaffung getätigt, die die geschätzte Nutzungsdauer verlängert oder 
einen zukünftigen Nutzen schafft, wird der entsprechende Betrag aktiviert. 
 
 
F) Investitionsbeiträge 
An Dritte entrichtete Investitionsbeiträge werden aktiviert, wenn die mitfinanzierte 
Anlage einen langfristigen Nutzen für die Öffentlichkeit erbringt und ein durchsetzba-
rer Rückerstattungsanspruch bei Zweckentfremdung besteht. Die Aktivierungsgrenze 
für Investitionsbeiträge beträgt Fr. 50'000.00. 
 
 
G) Fiskalertrag 
Die Steuererträge werden bei Rechnungsstellung verbucht (sogenanntes Soll-Prinzip). 
Die direkten Steuern (Ertrags- und Einkommenssteuern) eines Jahres setzen sich in der 
Regel aus den Vorausrechnungen für das laufende Jahr und den Differenzrechnungen 
der Vorjahre aufgrund von definitiven Veranlagungen zusammen. Auch Objekt- und 
Spezialsteuern werden nach dem Sollprinzip verbucht. 

H) Änderungen gegenüber dem Vorjahr 
Die wesentlichen Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ange-
wandt.  
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Kreditrechtliche Angaben 
 
Verzeichnis der Verpflichtungskredite 
 
Nach Art. 17 Finanzhaushaltsgesetz sind Verpflichtungskredite wie folgt umschrieben: 
 
Der Verpflichtungskredit gibt die Ermächtigung, bis zu einer bestimmten Summe für 
einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Er ist erforderlich für 
neue Ausgaben, welche die Finanzkompetenzen des Gemeinderats übersteigen. 
 
Der Verpflichtungskredit wird als Objektkredit für ein Einzelvorhaben oder als Rah-
menkredit für ein Programm gesprochen; er kann sich über mehrere Jahre erstrecken. 
 
Die Gemeinde Lutzenberg verfügt per 1. Januar 2020 über keinen Verpflichtungskre-
dit. 
 
Deshalb sind an dieser Stelle auch keine Aussagen über die Finanzierung der Ver-
pflichtungskredite zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzpolitische Ziele / Finanzkennzahlen 
 
Der Gemeinderat Lutzenberg hat an seiner Sitzung vom 1. Juli 2019 die finanz-
politischen Ziele formuliert, die nachfolgend beschrieben werden. Die finanzpoliti-
schen Zielgrössen für die Legislaturperiode 2019 – 2023 werden wie folgt festgelegt: 
 
- Der Steuerfuss soll sich in einer Bandbreite von 3.5 bis 3.8 Einheiten bewegen. 
- Das operative Ergebnis der Erfolgsrechnungen 2019 – 2023 soll einen Aufwand-

überschuss von Fr. 150’000.00 nicht übersteigen. 
- Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu bewahren, soll die Verschuldung tief 

gehalten werden. Zu diesem Zweck wird der Nettoverschuldungsquotient auf ei-
nen Wert von maximal 40 % begrenzt. 

- Die Nettoschulden pro Einwohner sollen einen Wert von Fr 2’000.00 nicht über-
steigen. 

- In der kommenden Legislaturperiode 2019 – 2023 soll der Selbstfinanzierungsgrad 
im Schnitt bei 80 % liegen. 

- Der Zinsbelastungsanteil soll einen Wert von 2 % nicht übersteigen. 
 
Die Finanzkennzahlen in erster und zweiter Priorität präsentieren sich wie folgt: 
 
Nettoverschuldungsquotient -94.59 % 
Selbstfinanzierungsgrad 397.48 % 
Zinsbelastungsanteil 0.00 % 
 
Nettoschuld pro Einwohner Fr. -3'647.00 
Selbstfinanzierungsanteil 18.63 % 
Kapitaldienstanteil 3.32 % 
Bruttoverschuldungsanteil 18.33 % 
Investitionsanteil 17.06 % 

Kreditrechtliche Angaben 
 
Verzeichnis der Verpflichtungskredite 
 
Nach Art. 17 Finanzhaushaltsgesetz sind Verpflichtungskredite wie folgt umschrieben: 
 
Der Verpflichtungskredit gibt die Ermächtigung, bis zu einer bestimmten Summe für 
einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Er ist erforderlich für 
neue Ausgaben, welche die Finanzkompetenzen des Gemeinderats übersteigen. 
 
Der Verpflichtungskredit wird als Objektkredit für ein Einzelvorhaben oder als Rah-
menkredit für ein Programm gesprochen; er kann sich über mehrere Jahre erstrecken. 
 
Die Gemeinde Lutzenberg verfügt per 1. Januar 2020 über keinen Verpflichtungskre-
dit. 
 
Deshalb sind an dieser Stelle auch keine Aussagen über die Finanzierung der Ver-
pflichtungskredite zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzpolitische Ziele / Finanzkennzahlen 
 
Der Gemeinderat Lutzenberg hat an seiner Sitzung vom 1. Juli 2019 die finanz-
politischen Ziele formuliert, die nachfolgend beschrieben werden. Die finanzpoliti-
schen Zielgrössen für die Legislaturperiode 2019 – 2023 werden wie folgt festgelegt: 
 
- Der Steuerfuss soll sich in einer Bandbreite von 3.5 bis 3.8 Einheiten bewegen. 
- Das operative Ergebnis der Erfolgsrechnungen 2019 – 2023 soll einen Aufwand-

überschuss von Fr. 150’000.00 nicht übersteigen. 
- Um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu bewahren, soll die Verschuldung tief 

gehalten werden. Zu diesem Zweck wird der Nettoverschuldungsquotient auf ei-
nen Wert von maximal 40 % begrenzt. 

- Die Nettoschulden pro Einwohner sollen einen Wert von Fr 2’000.00 nicht über-
steigen. 

- In der kommenden Legislaturperiode 2019 – 2023 soll der Selbstfinanzierungsgrad 
im Schnitt bei 80 % liegen. 

- Der Zinsbelastungsanteil soll einen Wert von 2 % nicht übersteigen. 
 
Die Finanzkennzahlen in erster und zweiter Priorität präsentieren sich wie folgt: 
 
Nettoverschuldungsquotient -94.59 % 
Selbstfinanzierungsgrad 397.48 % 
Zinsbelastungsanteil 0.00 % 
 
Nettoschuld pro Einwohner Fr. -3'647.00 
Selbstfinanzierungsanteil 18.63 % 
Kapitaldienstanteil 3.32 % 
Bruttoverschuldungsanteil 18.33 % 
Investitionsanteil 17.06 % 



27



28



29







Prinect PDF Report 19.10.045 - 1 - 08.10.2019 13:34:30


Dokument-Übersicht
Dateiname: P133173_Gemeinde-Lutzenberg_Voranschlag_2020_WEB.pdf
Titel: P133173_Gemeinde-Lutzenberg_Voranschlag_2020.indd
Anwendung: Adobe InDesign 14.0 (Windows)
Erstellt mit: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 07.10.2019 12:00:01
Geändert am: 08.10.2019 13:33:52
Dateigröße: 12.1 MByte / 12371.2 KByte
Trapped: Nein
Output-Intent: PSO Coated v3
PDF/X Version: -
PDF-Version: 1.6
Anzahl Seiten: 32
Medien-Rahmen: 297.00 x 210.00 mm
Endformat-Rahmen: 297.00 x 210.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - - - -
Schriften - 10 - -
Bilder - 4 - -
Inhalt - - - 1


Schriften
Arial: nicht eingebettet #10 (28)


Bilder
Auflösung von Farbbildern 150 dpi ist unter 250 dpi #1 (1)
Auflösung von Farbbildern 152 dpi ist unter 250 dpi #2 (10)
Auflösung von Farbbildern 206 dpi ist unter 250 dpi #1 (10)


Inhalt
Transparenz ist vorhanden #1 (10)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Prepare_CMYK_PSOCoatedV3


Farbseparationen: 4
CMYK


Seite 1
Seite 2 - 32
Farbig: 1   Schwarzweiß: 31


Farbräume
DeviceCMYK / Separation / DeviceN







Prinect PDF Report 19.10.045 - 2 - 08.10.2019 13:34:30


Schriften: 3
Arial Type1 / WinAnsi / nicht eingebettet
Stroudley TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
Stroudley,Bold TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe





